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Antrag zur Mitgliederversammlung des BWBSV 
am 25.02.2018 
 
Einführung der Zusatzbestimmungen zur Ausbildungsordnung des DBV 
Einführung einer Ausbildungskommission 
 
Das Präsidium des BWBSV hat bei seiner Sitzung vom 9. Januar 2018 die Geschäftsordnung 
wie folgt geändert. Es beantragt, diese Änderung mit Wirkung zum 01.01.2018 zu bestätigen. 
 

Bisherige Regelung Neue Regelung 

- nicht vorhanden - § 6 Die Ausbildungskommission 

1. Die Ausbildungskommission besteht aus folgenden 
stimmberechtigten Mitgliedern: 

a. dem für den Bereich Bildung zuständigen Präsidiumsmitglied 
als Vorsitzenden, 

b. dem Ausbildungswart 

c. dem Schiedsrichterobmann 

d. dem Scorerobmann 

2. Darüber hinaus gehören der Ausbildungskommission alle im 
Verband tätigen Ausbilder mit beratender Stimme an. 

3. Die Ausbildungskommission entscheidet über alle 
Angelegenheiten, die den Bereich Bildung des BWBSV 
betreffen. Sie beschließt insbesondere die Zusatzbestimmungen 
zur Ausbildungsordnung des DBV. 

 Alle folgenden Paragraphen verschieben sich entsprechend. 

 
 
Das Präsidium des BWBSV hat bei seiner Sitzung vom 9. Januar 2018 die 
Zusatzbestimmungen zur Ausbildungsordnung des DBV erstmals festgelegt. Es beantragt, 
diese Änderung mit Wirkung zum 01.01.2018 zu bestätigen. 
 
- siehe separates Dokument - 
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Das Präsidium des BWBSV beantragt, die Satzung folgendermaßen zu ändern. Änderungen 
sind blau hervorgehoben. 
 

Bisherige Regelung Neue Regelung 

§ 12   Organe des BWBSV 

Die Organe des BWBSV sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. das Präsidium 

3. das erweiterte Präsidium 

4. die Ausschüsse 

5. die Rechtsorgane 

§ 13   Organe des BWBSV 

Die Organe des BWBSV sind 

1. die Mitgliederversammlung 

2. das Präsidium 

3. das erweiterte Präsidium 

4. die Kommissionen 

5. die Rechtsorgane 

§ 21   Rechtsorgane 

1. Für den BWBSV gelten die 
Rechts- und 
Verfahrensordnung und die 
Bundesspielordnung des DBV. 
Der BWBSV unterwirft sich der 
Gerichtsbarkeit des DBV. 

2. Der BWBSV kann in einzelnen 
Punkten abweichende 
Regelungen für den Bereich 
des BWBSV treffen. 

§ 22   Ordnungen 

1. Der BWBSV regelt seine Belange durch Ordnungen 
und Entscheidungen seiner Organe. Er erlässt zu 
diesem Zwecke insbesondere 
a. eine Geschäftsordnung 
b. eine Finanzordnung 
 
Änderungen dieser Ordnungen werden vom 
Präsidium beschlossen und von der 
Mitgliederversammlung bestätigt. 

2. Für den BWBSV gilt die Bundesspielordnung des 
DBV. Der BWBSV kann in einzelnen Punkten 
abweichende Regelungen für den Bereich des 
BWBSV in einer Durchführungsverordnung treffen. 
 
Änderungen dieser Durchführungsverordnung 
beschließt die Ligakommission. 

3. Für den BWBSV gilt die Ausbildungsordnung des 
DBV. Der BWBSV kann in einzelnen Punkten 
abweichende Regelungen für den Bereich des 
BWBSV in Zusatzbestimmungen treffen. 
 
Änderungen dieser Zusatzbestimmungen beschließt 
die Ausbildungskommission. 

4. Für den BWBSV gilt die Rechts- und 
Verfahrensordnung des DBV. Der BWBSV 
unterwirft sich der Gerichtsbarkeit des DBV. 

5. Für den BWBSV gilt die Anti-Doping-Ordnung des 
DBV. 

- nicht vorhanden - § 23   Rechtsorgane 

1. Rechtsorgan auf der Ebene des BWBSV ist das 
Regionalgericht. 
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Bisherige Regelung Neue Regelung 

2. Das Regionalgericht bestraft Verstöße gegen DBV-
Recht im Bereich des BWBSV, soweit die 
Entscheidung nicht ausdrücklich einem anderen 
Organ des DBV vorbehalten ist. 

3. Das Regionalgericht setzt sich aus einem 
Vorsitzenden, zwei Beisitzern und zwei 
stellvertretenden Beisitzern zusammen. 

4. Mitglieder des Regionalgerichts dürfen 
Verwaltungsorganen des BWBSV nicht angehören. 

5. Die Entscheidung der Organe über Sanktionen 
erfolgt gemäß nachfolgendem Strafkatalog. Als 
Strafen können ausgesprochen werden:  

Gegen Personen: 
- Verwarnung 
- Verweis 
- Geldstrafe 
- zeitlich begrenzte oder dauerhafte Spielsperre 
- zeitlich begrenzte oder dauerhafte Amtssperre 

Gegen Vereine: 
- Spielsperre 
- Platzsperre 
- Punktabzug 
- Einstufung in eine niedrigere Spielklasse 
- Geldstrafe 

6. Einzelheiten regelt die Rechts- und 
Verfahrensordnung des DBV. 

 Die nachfolgenden Paragraphen verschieben sich 
entsprechend. 

 

Begründung 

Der DBV hat für seinen Spielbetrieb eine Bundesspielordnung (BuSpO) erlassen. Die 
Anpassungen, die der BWBSV dazu festlegt, werden in der Durchführungsverordnung (DVO) 
festgehalten und jährlich von der Ligakommission aktualisiert. 

Analog dazu hat der DBV für den Bereich Bildung die Ausbildungsordnung (AO) erlassen. 
Anpassungen des BWBSV dazu wurden bisher teilweise in der DVO, teilweise gar nicht und 
teilweise durch separate Mails oder Merkblätter festgehalten. Das soll nun vereinheitlicht 
werden, sodass es für den BWBSV Zusatzbestimmungen zur AO gibt, die jährlich von einer neu 
gebildeten Kommission aktualisiert werden können. 
 
In diesem Zuge wurde der bisherige § 21 der Satzung aufgeteilt in zwei unabhängige Themen: 
den Erlass von Ordnungen bzw. die Übernahme von Ordnungen des DBV sowie die 
Regelungen zur Gerichtsbarkeit. Im Zuge der Überarbeitung der DBV-Satzung informierte uns 
der Vereinsrechtler des DOSB darüber, dass Strafen, die in der RuVO festgelegt sind, nur 
rechtlich bindend verhängt werden können, wenn sie auch in der Satzung aufgeführt sind. Dies 
wurde deshalb neu in die Satzung aufgenommen, obwohl es wortgleich bereits in der RuVO 
steht. 


